
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1976/6/29 3Ob532/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.06.1976

Norm

ABGB §918 Ib5

ABGB §922

Rechtssatz

Verzug mit Teilleistung bei einem mehrere Gegenstände umfassenden Geschäft ist kein Fall der Gewährleistung

(Qualitätsmangel oder Quantitätsmangel).

Entscheidungstexte

3 Ob 532/76

Entscheidungstext OGH 29.06.1976 3 Ob 532/76

Veröff: JBl 1977,543
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